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teuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, so stellt 
eine unter der Beteuerungsformel dieser Religionsgesell
schaft abgegebene Erklärung der Eidesleistung gleich.

Anm.: Yergl. Anm. zu § 57.

Berufung auf den früheren Eid.
§ 67

Wird der Zeuge, nachdem er eidlich vernommen wor
den ist, in demselben Vorverfahren oder in demselben 
Hauptverfahren nochmals vernommen, so kann der Richter 
statt der nochmaligen Beeidigung den Zeugen die Richtig
keit seiner Aussage unter Berufung auf den früher ge
leisteten Eid versichern lassen.

Vernehmung zur Person.
§ 68

Die. Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge über 
Vornamen und Zunamen, Alter, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort befragt wird. Erforderlichenfalls sind dem Zeu
gen Fragen über solche Umstände, welche seine Glaub
würdigkeit in der vorliegenden Sache betreffen, insbeson
dere über seine Beziehungen zu dem Beschuldigten oder 
dem Verletzten, vorzulegen.

Fragen nach entehrenden Tatsachen.
§ 68 a

(1) Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen, seinem Ver
lobten, seinem Ehegatten oder einer Person, die im Sinne 
von § 52 Abs. 1 Nr. 3 sein Angehöriger ist, zur Unehrc 
gereichen können, sollen nur gestellt werden, wenn es un
erläßlich ist.

(2) Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt werden, 
wenn ihre Feststellung notwendig ist, um über das Vor- 
liegen der Voraussetzungen des § 60 Nr. 2, 3 zu entschei
den oder um seine Glaubwürdigkeit zu beurteilen.

Anm.: Durch Art. II Ziff. 1 des Ges. zur Einschränkung der Eide im 
Strafverfahren vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1008) ist der § 68a 
eingefügt worden.
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